


Wichtige Rufnummern

Gemeindeverwaltung ........................................................... (06887) 3010
Bauhof ................................................................................... (06887) 9124455
Bauhof Bereitschaft ............................................................... (0160) 8859361
Wasserwerk ........................................................................... (06887) 92188
Wasserwerk Bereitschaft ....................................................... (06887) 9124660

Polizeinotruf ......................................................................... 110
Polizeiwache Schmelz ................................................................ (06887) 92923
Polizeiinspektion Lebach ........................................................... (06881) 5050

Feuerwehr ............................................................................. 112

Rettungsdienst ..................................................................... 112

Störungsdienst Strom (energis) ................................................. (0681) 90692611
Störungsdienst Erdgas (energis) ................................................ (0681) 90692610

Schiedspersonen der Gemeinde Schmelz
Bez. Bettingen
Waltraud Ewen ......................................................................... (0162) 6668874
Karoline Riefer (Stellvertreterin) ................................................. (0162) 4384307
Bez. Außen, Michelbach, Limbach, Dorf im Bohnental
Karoline Riefer (Stellvertreterin) ................................................. (0162) 4384307
Bez. Hüttersdorf und Primsweiler
Horst Wagner, Schließstr. 14a ................................................... (06887) 900947
Walter Schütte (Stellv.), Hinter dem Sportplatz 4 ...................... (06881) 5953436

Gleichstellungsstelle für Frauen, Landkreis Saarlouis .......... (06831) 444319

Behindertenbeauftragter der Gemeinde Schmelz
Manfred Leinenbach ................................................................. (0151) 53301641
E-Mail: manfred.leinenbach@kabelmail.de

Giftzentrale Saar .................................................................. (06841) 19240

HIV-Hotline ............................................................................ (06831) 444777

Anonyme Alkoholiker, Saarbrücken ....................................... (0681) 19295

Psychosoziale Beratungsstelle des Gesundheitsamtes ........ (06831) 444700

Betreuungsbehörde Landkreis Saarlouis ................................ (06831) 444436
Pflegestützpunkt Landkreis Saarlouis ..................................... (06831) 120630

DRK Entlastungsangebot für pflegende Angehörige .............. (06831) 42152

Ambulante Hospiz- und Palliativberatungszentren ........... (06835) 607950
Cartias Saar-Hochwald e. V.

Caritas Sozialstation Lebach-Schmelz ..................................... (06881) 4839
Caritas Insolvenz- und Schuldnerberatung, Lebach ............ (06881) 537102
Caritas-Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Lebach .. (06881) 538661

Schwangere in Not – anonym und sicher ............................... (0800) 4040020

Notruf und Beratung
für vergewaltigte und misshandelte Frauen ........................... (0681) 36767

Sozialdienst Kath. Frauen e. V., Lebach .................................. (06881) 4101

Donum Vitae – Schwangerschaftskonfliktberatung e. V. .... (06831) 120028

Dtsch. Kinderschutzbund ...................................................... (06831) 701570

Erziehungs-, Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle des Bistums Trier, Lebach ....................... (06881) 4065

Verband allein erziehender Mütter und Väter ........................... (06881) 924303

Versichertenberater und Versicherungsälteste in der Gemeinde Schmelz
Deutsche Rentenversicherung Saar
Helmut Scherer, Jahnstraße 28 .................................................. (06881) 51581
Deutsche Rentenversicherung Bund
Arno Scheid, Robert-Koch-Straße 95 ......................................... (06887) 3434
Alexandra Klein, Versichertenberaterin, Lindscheider Str. 6, ...... (06888) 2134008
Dorf im Bohnental ............................................................. oder (0171) 1259560
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Dieter Leidinger, Stefanstraße 10 .............................................. (06887) 6364

Fachstelle für Demenz der Caritas-Sozialstation Lebach ......... (06888) 5810118

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
E-Mail:  info@teilhabeberatung-saarland.de ............................. (0681) 9104770

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sie erreichen den ärztlichen Bereitschaftsdienst inklusive Kinder-
ärzte, Augenärzte und HNO-Ärzte kostenlos unter der bundesweit
einheitlichen Rufnummer 116117.

Zusätzlich sind unsere Bereitschaftsdienstpraxen für Sie geöffnet:

von Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr, an Feiertagen (inkl.
Heiligabend/Silvester), am Rosenmontag sowie an Brückentagen

Bereitschaftsdienstpraxis Lebach
im Caritas-Krankenhaus Lebach
Heeresstraße 49, 66822 Lebach

Kinderärztliche Bereitschaftsdienstpraxis
Im Marienhaus Klinikum Saarlouis
Kapuzinerstraße 4, 66740 Saarlouis

Zahnärztlicher Notfalldienst
(nur in dringenden Fällen und nach vorh. telefonischer Vereinbarung)
Sa./So.,
16./17.05. Praxis Leidinger, Wallerfangen .... Tel. 06831/6725
Do. 21.05. Praxis Dr. Jäger, Nalbach-Körprich Tel. 06838/81558
Fr. 22.05. Praxis Andras-Altmeyer, Schmelz Tel. 06887/3331

Apotheken-Notdienst
(Dienstbereitschaft von 8.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag)
kostenfreie Hotline der Telekom .......................... Tel. 11899
Notdiensthotline von Apotheken.de .................... Tel. (01805) 938888
Fr. 15.05. Sebastianus-Apotheke, Wadern-Nunkirchen

...................................................... Tel. 06874/18620
Sa. 16.05. Hirsch-Apotheke, Losheim am See

...................................................... Tel. 06872/2008
So. 17.05. St.-Michael-Apotheke, Schmelz-Hüttersdorf

...................................................... Tel. 06887/2441
Mo. 18.05. Apotheke Am Markt, Lebach ....... Tel. 06881/51345
Di. 19.05. St.-Albanus-Apotheke, Lebach-Thalexweiler

...................................................... Tel. 06888/8088
Mi. 20.05. Apotheke Am Rathausplatz, Schmelz

...................................................... Tel. 06887/7071
Do. 21.05. Apotheke am Kleinen Markt, Wadern

...................................................... Tel. 06871/90130
Fr. 22.05. Rosen-Apotheke, Schmelz ........... Tel. 06887/92777

Tierärztlicher Notdienst
Notdienst sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn Haustierarzt/-
ärztin nicht erreichbar ist. Wochenendnotdienst beginnt samstags um 13.00
Uhr und endet montags um 7.00 Uhr.
Sa./So.,
16./17.05. Tierarzt Dr. Stanik, Orscholz ........ Tel. 06865/8177
Do. 21.05. Tierarzt Pietsch, Rehlingen-Siersburg

...................................................... Tel. 06835/68967

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 18.00 Uhr

Das Rathaus ist Dienstag- und Donnerstagnachmittag geschlossen.
Das Standesamt ist darüber hinaus auch Montagnachmittag geschlossen.

www.schmelz.de

Sven Fuchs
  Telefon 0170 7071404
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Amtlicher Teil
Mit öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen

Rathaus ab Montag, 18.05.2020,
wieder für Publikum geöffnet
Ab dem 18.05.2020 werden wir das Rathaus zu den üblichen
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr auch ohne vorheri-
ge Terminvereinbarung wieder freigeben:

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag- und Donnerstagnachmittag geschlossen
Das Standesamt ist auch montagnachmittags geschlossen.

Wenn Sie das Rathaus aufsuchen, bitten wir Sie, unsere beson-
deren Hygieneauflagen zu beachten. Dazu gehört unter ande-
rem, dass der Zutritt nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestat-
tet ist. Auch das Personal ist angehalten, einen solchen zu tragen.
Damit wir die Abstandsregeln einhalten können, bitten wir Sie,
sich zunächst beim Empfang zu melden und dort Ihr Anliegen
vorzutragen. Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern
gleichzeitig in das Gebäude hinein. Daher kann es passieren,
dass Sie ggfs. auch vor dem Gebäude warten müssen.
Selbstverständlich ist es weiterhin auch möglich und auch
vorteilhaft, im Vorhinein Termine zu vereinbaren. Hierbei
empfiehlt es sich, beim Eintreffen am Rathaus die entsprechen-
den Bearbeiter anzurufen, damit Sie von diesen abgeholt wer-
den können und nicht unnötig in der Schlange warten müssen.
Vieles lässt sich aber auch ohne persönliche Vorsprache erledi-
gen. Rufen Sie uns einfach an unter der Telefonnummer 06887/
3010, senden Sie eine E-Mail an gemeinde@schmelz.de oder
nutzen Sie unser Online-Angebot www.schmelz.de.
Wolfram Lang, Bürgermeister

Folgende gemeindliche
Veranstaltungen wurden abgesagt:
15. bis 24. Mai 2020 Schmelzer Woche
17. Mai 2020 Florianstag der Freiwilligen Feu-

erwehr Schmelz
30. bis 31. Mai 2020 Kirmes Primsweiler
07. Juni 2020 Seniorennachmittag für Hütters-

dorf und Primsweiler
31. Juli bis 03. August 2020 Kirmes in Schmelz-Bettingen
04. bis 11. Juli 2020 30. Schmelzer Wanderwoche
Im Hinblick auf Veranstaltungen von Vereinen bitte ich auf
die jeweiligen Veröffentlichungen unter den Ortsteilen oder
Vereinsnachrichten zu achten.
Wolfram Lang, Bürgermeister

Informationen zum Hygieneplan
für Gastronomie und Beherbergungsstätten
In Zusammenarbeit mit dem DEHOGA Saar und der Gewerkschaft
NGG haben Wirtschafts-, Verbraucherschutz- und Gesundheitsmi-
nisterium Hygieneregeln erarbeitet, um das Infektionsrisiko in saar-
ländischen Hotels und Gaststätten zu minimieren, wenn diese ab
18. Mai wieder öffnen dürfen.
Für die Branche, die auf Sauberkeit und Hygiene ohnehin großen
Wert legt, sollen so verlässliche Standards für alle geschaffen wer-
den. Dies dient dem Schutz der Beschäftigten ebenso wie dem Schutz
der Gäste.
Zu den Vorgaben gehören u. a.
- Mindestabstand von 1,5 m von jedem Sitzplatz aus zu den Sitz-

plätzen und der Tischfläche des Nebentisches. Kann der Mindest-
abstand nicht eingehalten werden, ist der Einbau von Trennwän-
den erforderlich. Dies gilt auch für den Eingangsbereich und in
den Sanitärräumen.

- Es gilt Sitzplatzpflicht (keine Stehplätze), Thekenverbot und Be-
dienpflicht (Bedienung nur am Tisch, keine Buffets). Ausnahmen
gelten für die Abgabe mitnahmefähiger Speisen, beispielsweise
an Kiosken, in Kantinen oder Selbstbedienungsrestaurants.

- Regelmäßiges Lüften.
- Es gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen für den priva-

ten Bereich, sowohl für den gesamten Beherbergungsbetrieb als
auch für die Tischgesellschaft im Restaurant.

- Die Bewirtschaftung von gastronomischen Angeboten sowie An-
geboten der Beherbergungsstätten erfolgt durch Vorreservierungen.

- Alternativ ist bei spontanen Besuchen vor Ort eine Zuweisung
von Tischen und Sitzplätzen sowie deren Anordnung erforderlich.

- Zur Nachverfolgbarkeit einer Ansteckung ist bis zum Ende der
Pandemie ein geeignetes Erfassungssystem erforderlich. Name,
Erreichbarkeit und Wohnort je eines Vertreters der anwesenden
Haushalte sowie der vollständige Besuchszeitraum sind zu doku-

mentieren und für einen Monat aufzubewahren, damit eine et-
waige Infektionskette nachvollzogen werden kann.

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Umsetzung der
Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Hinweisschilder am Eingang
weisen die Gäste auf die wichtigsten Regeln hin.

- Beschäftigte mit unmittelbarem Gästekontakt (kleiner 1,50 m)
müssen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB, sogenannte Community-
Masken) in allen Räumen mit Gästekontakt sowie grundsätzlich
bei der Zubereitung von Speisen und Getränken tragen und in
Räumen, in denen eine Zusammenarbeit der Beschäftigten die
Einhaltung des Mindestabstandes nicht gewährleisten kann. Der
Arbeitgeber hat die MNB zur Verfügung zu stellen.

- Die Gäste haben ebenfalls eine MNB zu tragen, wenn sie sich
abseits des Tisches bewegen.

- Kontaktloses Bezahlen wird empfohlen. Alternativ sind Vorkeh-
rungen für den Bezahlvorgang zu treffen, wie beispielsweise eine
Geldablage.

- Desinfektion nach jedem Gast und nach jedem Abräumvorgang.
Benutztes Geschirr ist mit Seifenlauge und mit einer Mindesttem-
peratur von 60 Grad Celsius zu spülen.

- Bei Verdacht auf Infektionen oder einschlägigen Symptomen dür-
fen Beschäftigte nicht zur Arbeit und Gäste nicht in den Betrieb.

- Händedesinfektionsmittel muss im Eingangsbereich frei zugäng-
lich zur Verfügung stehen, wie auch in den Sanitäranlagen.

- Warteschlangen sind unbedingt zu vermeiden.
- Insbesondere gemeinschaftlich genutzte Sanitärräume in Beher-

bergungsbetrieben, auf Wohnmobilstell- und Campingplätzen sind
engmaschig zu reinigen.

Die allgemeinen Vorgaben des Lebensmittel-Hygienepakets, die
bereits in den Leitlinien der Lebensmittelbrache und den Eigen-
kontrollkonzepten der Betriebe implementiert sind, müssen
weiterhin beachtet werden. Die rechtlich festgelegte „Gute Hygie-
nepraxis“ enthält das Prinzip des Schutzes der Lebensmittel vor
jeglicher nachteiliger Beeinflussung. Unter der Einhaltung dieser
Vorgaben sollte die sichere Abgabe von Lebensmitteln durch Gas-
tronomiebetriebe gewährleistet sein.
Weitere Informationen unter corona.saarland.de.

Schmelzer Wanderwoche 2020 abgesagt
Seit 30 Jahren laden die Gemeinde Schmelz und der Saarwaldver-
ein, OV Schmelz, in der ersten Woche der Sommerferien zur Wand-
erwoche nach Schmelz ein.
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Schmelz in Ab-
sprache mit dem Saarwaldverein entschieden, die diesjährige
Schmelzer Wanderwoche abzusagen.
Wir hoffen, die 30. Wanderwoche in 2021 durchführen zu können.
Wolfram Lang, Bürgermeister

Aufruf von Grabstätten
wegen Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes
Entsprechend der Friedhofs- und Begräbnissatzung der Gemeinde
Schmelz werden in diesem Jahr wegen Ablauf der Ruhezeit bzw.
des Nutzungsrechtes folgende Grabstätten zur Einebnung aufge-
rufen:
Friedhof Schmelz-Außen
Einzelgräber der Verstorbenen 1990 und Einzelgräber der Verstor-
benen 1995
Urnenrasengräber der Verstorbenen 2000
Urnenwand Verstorbene 2000
Friedhof Schmelz-Bettingen
Einzelgräber der Verstorbenen 1990 und Einzelgräber der Verstor-
benen 1995
Urnengrab Michael Forestier
Urnenwand Verstorbene 1999
Friedhof Hüttersdorf
Einzelgräber der Verstorbenen 1990 und Einzelgräber der Verstor-
benen 1995
Familiengräber:
Karl Turner Feld 1, Reihe 2, Grab-Nr. 1
Johann Weber Feld 1, Reihe 2, Grab-Nr. 4
Nikolaus Müller Feld 1, Reihe 6, Grab-Nr. 6
Jakob Speicher Feld 1, Reihe 10, Grab-Nr. 4
Ernst Isenberg Feld 1, Reihe 15, Grab-Nr. 2
Clemens Schröder Feld 1, Reihe 16, Grab-Nr. 4
Heinrich Ziegler Feld 2, Reihe 5, Grab-Nr. 2
Peter Schmitt Feld 2, Reihe 10, Grab-Nr. 3
Johann Ewen Feld 3, Reihe 5, Grab-Nr. 8
Nikolaus Braun Feld 3, Reihe 6, Grab-Nr. 5
Anna Urhahn Feld 3, Reihe 6, Grab-Nr. 7
Wwe. Maria Müllenbach Feld 3, Reihe 11, Grab-Nr. 4
Alois Naumann Feld 3, Reihe 12, Grab-Nr. 6
Peter Trenz Feld 3, Reihe 14, Grab-Nr. 3
Johann Valentin Feld 5, Reihe 2, Grab-Nr. 2
Schmitt-Sinnwell Feld 5a, Reihe 13, Grab-Nr. 1
Müller-Wamsbach Feld 6, Reihe 8, Grab-Nr. 4
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Anna Ferner Feld 6, Reihe 10, Grab-Nr. 10
Lorenz Schmitt Feld 6, Reihe 11, Grab-Nr. 8
Theresia Schneider Feld 6, Reihe 11, Grab-Nr. 9
Manfred Pfeiffer Feld 8, Reihe 1, Grab-Nr. 3
Katharina Poth Feld 8, Reihe 7, Grab-Nr. 2
Wwe. Nikolaus Groß Feld 8, Reihe 10, Grab-Nr. 4
Katharina Schmitt Feld 9, Reihe 2, Grab-Nr. 7
Anna Scholl Feld 9, Reihe 8, Grab-Nr. 8
Urnengräber Verstorbene 2000
Urnenwand Verstorbene 2000
Friedhof Limbach
Einzelgräber der Verstorbenen 1990 und Einzelgräber der Verstor-
benen 1995
Urnenwand Verstorbene 2000
Friedhof Michelbach
Einzelgräber der Verstorbenen 1990 und Einzelgräber der Verstor-
benen 1995
Familiengräber:
Neumann Feld 3, Reihe 3, Grab-Nr. 5
Koch-Johann Feld 3, Reihe 10, Grab-Nr. 3
Kindergrab Ingo Detambel
Urnengrab Heinrich Schwed
Urnenwand Verstorbene 2000
Es ist beabsichtigt, die Grabstätten im August 2020 einzuebnen.
Der genaue Termin wird zur gegebenen Zeit im Nachrichtenblatt
der Gemeinde Schmelz veröffentlicht. Die Grabstätten werden kos-
tenlos vom Gemeindebauhof eingeebnet. Die Nutzungsberechtig-
ten der Grabstätten haben bis zum Einebnungstermin noch die
Möglichkeit, Grabmale und Sonstiges von den Grabstätten zu ent-
fernen. Geschieht dies nicht bis zum Einebnungstermin, fallen sie
entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde Schmelz.
Die Nutzungsberechtigten der Urnenkammern können bis zum Ein-
ebnungstermin ihren Anspruch auf Überurnen beim Friedhofsamt
der Gemeinde Schmelz, Frau Schumacher (Zimmer 2.14, Tel. 06887/
301-169) geltend machen. Geschieht dies nicht bis zum Einebnungs-
termin, fallen sie ebenfalls entschädigungslos in die Verfügungsge-
walt der Gemeinde Schmelz.
Wolfram Lang, Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Schmelz stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
nen Gemeindearbeiter (m/w/d) ein.
Das Aufgabengebiet umfasst die Tätigkeiten eines (Schul-)hausmeis-
ters an der Talbach-Grundschule Limbach, der Talbachhalle, der
„Alten Schule“ Limbach, der „Alten Schule“ Dorf und dem Kinder-
garten „Unterm Regenbogen“ Schmelz-Limbach.
Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Betreuung, Überwachung
und Instandhaltung der übertragenen Gebäude einschl. des Mobili-
ars, der Außenanlagen und soweit möglich der technischen Anla-
gen. Hierzu gehören auch Kontroll- und Dienstgänge (auch an Wo-
chenenden), der Winterdienst, das Herrichten von Räumen für schu-
lische oder außerschulische Zwecke und ähnliche Tätigkeiten so-
wie die Beaufsichtigung der Reinigungsarbeiten. Weitere Aufga-
benzuweisungen bleiben vorbehalten.
Bewerbungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung in
einem Installations- bzw. Elektroberuf (z. B. als Elektriker, Heizungs-
und Wasserinstallateur - Ausbildungsdauer mind. zweieinhalb Jah-
re). Daneben sind jedoch auch ein generelles handwerkliches Ge-
schick und ein selbständiges Arbeiten unerlässlich. Ein Führerschein
der Klasse B ist erforderlich, ebenso die Bereitschaft, das private
Kfz für Dienstzwecke zur Verfügung zu stellen.
Gutes Benehmen und eine gute Kommunikationsfähigkeit im Um-
gang mit Schülern und Lehrern werden ebenso erwartet wie Enga-
gement, Belastbarkeit, Flexibilität, Diskretion und die Bereitschaft,
an Abenden bzw. an Wochenenden zu arbeiten.
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag Öffentli-
cher Dienst (TVöD) und den diesen ergänzenden bzw. ändernden
Tarifverträgen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 5.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt zurzeit 39 Stunden. Es wer-
den die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt.
Bei der Gemeinde Schmelz besteht ein Frauenförderplan. Frauen
werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung
besonders berücksichtigt.
Der eingestellte Bewerber hat ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis vorzulegen.
Bewerbungen für die Stelle sind bis zum 29. Mai 2020 unter Beifü-
gung der üblichen Unterlagen zu richten an die Gemeinde Schmelz,
Fachbereich 1, Rathausplatz 1, 66839 Schmelz.
Wir bitten bei den Bewerbungen keine Schnellhefter und Klarsicht-
hüllen zu verwenden, da diese aus Kostengründen nicht zurückge-
sandt werden können.
Auch ist es nicht erforderlich, Originalunterlagen beizufügen. Ein-
fache Kopien sind ausreichend.
Hinweis: Mit der Bewerbung stimmen die Bewerber der weiteren
internen Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen des Bewerbungsver-
fahrens gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) zu. Nähere Informationen hierzu unter www.schmelz.de/
Stellenausschreibung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche
Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermaßen für alle Geschlechter.
Der Bürgermeister: Wolfram Lang

Stellenausschreibung
An der Freiwilligen Ganztagsschule der Grundschule Schmelz ist
ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der Standortleitung
mit 30,0 Stunden pro Woche zu besetzen.
Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher (Sozialarbeiter, m/w/
d) ist zwingend erforderlich.
Die wöchentliche Arbeitszeit von 30,0 Std. ist täglich nach Dienst-
plan in der Zeit von 11:00 bis 17:15 Uhr während der Schulzeit und
in den Ferien oder an schulfreien Tagen von 7:30 bis 17:15 Uhr ab-
zuleisten.
Bewerber sollten neben fundierten Fachkenntnissen über Teamfä-
higkeit, Flexibilität und die Fähigkeit zum selbstständigen Arbei-
ten verfügen.
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag öffentli-
cher Dienst (TVöD-VKA) und den diesen ergänzenden bzw. ändern-
den Tarifverträgen.
Für die Stelle wird Entgelt nach Entgeltgruppe S 8a TVöD gewährt.
Es werden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen ge-
währt.
Bewerbungen für diese Stelle richten Sie mit den üblichen Unterla-
gen bis zum 29.05.2020 an Gemeinde Schmelz, Hannah Casper, Fach-
bereich 1, Rathausplatz 1, 66839 Schmelz.
Wir bitten, bei den Bewerbungen auf Schnellhefter und Klarsicht-
hüllen zu verzichten. Auch das Einreichen von Originalunterlagen
bzw. beglaubigten Abschriften ist nicht erforderlich.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt behan-
delt.
Hinweis: Mit der Bewerbung stimmen die Bewerber der weiteren
internen Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen des Bewerbungsver-
fahrens gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) zu. Nähere Informationen hierzu unter www.schmelz.de/
Stellenausschreibung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche
Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermaßen für alle Geschlechter.
Der Bürgermeister: Wolfram Lang

Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Die Gemeindeverwaltung hat in allen Ortsteilen Vorabmessungen
der gefahrenen Geschwindigkeiten vorgenommen. Dabei wurde
mehr als deutlich, dass in etlichen Straßen massiv zu schnell gefah-
ren wird und es so zu permanenten Verkehrsgefährdungen kommt.
In der 21. Kalenderwoche, also vom 18. bis 22. Mai 2020, werden in
Abstimmung mit der Polizeiinspektion Nordsaarland schwerpunkt-
mäßig Geschwindigkeitsüberwachungen in den Ortsteilen Schmelz,
Hüttersdorf und Limbach stattfinden. Selbstverständlich können
auch in anderen Ortsteilen unangekündigte Kontrollen stattfinden.
Wir hoffen auf wenig Arbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen.
Die Geschwindigkeitsüberwachung trägt zur objektiven Verkehrs-
sicherheitslage bei und hat somit positive Auswirkungen auf die
Unfallhäufigkeit.
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine
gute und sichere Fahrt.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: Wolfram Lang

2. Zahlungstermin
für Steuern, Gebühren und Beiträge
Denken Sie daran! Am 15.05.2020 ist der 2. allgemeine Zahlungs-
termin für die
Steuern, Gebühren und Beiträge des Jahres 2020
a) Steuer- und Abgabenbescheid für das Jahr 2020

1/4 des angeforderten Betrages bzw. 2. Rate
b) Gewerbesteuervorauszahlungen

1/4 des angeforderten Betrages bzw. 2. Rate
Bitte zahlen Sie auf die Konten der Gemeindekasse Schmelz un-
ter Angabe des Kassenzeichens.
Die Konten der Gemeindekasse Schmelz sind:
Postbank Saarbrücken
Konto: 3408-669, BLZ: 590 100 66
IBAN: DE44 5901 0066 0003 4086 69
BIC: PBNKDEFF
Kreissparkasse Saarlouis
Konto: 29-22001-9, BLZ: 593 501 10
IBAN: DE16 5935 0110 0029 2200 19
BIC: KRSADE55XXX
Vereinigte Volksbank eG
Konto: 5334430008, BLZ: 590 920 00
IBAN: DE59 5909 2000 5334 4300 08
BIC: GENODE51SB2
Bank 1 Saar
Konto: 5550009, BLZ: 591 900 00
IBAN: DE97 5919 0000 0005 5500 09
BIC: SABADE5S
Zahlen Sie bitte pünktlich und unaufgefordert zum Fälligkeitstermin.
Gemeinde Schmelz - Gemeindekasse -
Altmeier, Kassenverwalter

wwwwwwwwwwwwwww.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de
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Verkehrsrechtliche Anordnung
Gemäß § 45 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013
(BGBl. I S. 367) in der geltenden Fassung wird aus Gründen der
Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs Folgendes angeord-
net:
Schmelz, Ortsteil Schmelz
Wegen Baumaßnahmen (Verlegung eines Mittelspannungskabels)
wird die Hüttenstraße in Schmelz vom 14. Mai bis voraussichtlich
15. Juni 2020 als Einbahnstraße ausgewiesen. An der Einmündung
Marktstraße ist das Verkehrszeichen 220 (Einbahnstraße) und an
der Einmündung im Kreisverkehr zwischen der Bettinger und der
Hüttersdorfer Straße (L143) das Verkehrszeichen 267 (Verbot der
Einfahrt) aufzustellen.
Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet und ausgeschil-
dert.
Die Anordnung tritt mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in Kraft.
Verstöße dagegen sind nach § 49 StVO Ordnungswidrigkeiten im
Sinne des § 24 StVG. Sie können mit einer Geldbuße geahndet wer-
den.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde
Wolfram Lang

Öffnungszeiten
des Grünschnittsammelplatz Schmelz
Zur Primshalle 1
Mittwoch: 15.00-17.00 Uhr
Freitag: 14.30-17.00 Uhr
Samstag: 09.30-14.30 Uhr
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie den Grünschnittsammel-
platz unter der Telefonnummer 0173/6893126.
Preise:
Kleinstmengen 120 l 2,00 Euro
PKW 4,00 Euro
PKW Kombi 8,00 Euro
bis 1 m³ 12,00 Euro
jeder weitere ½ m³ 6,00 Euro

Kleiderkammer im DRK-Haus öffnet wieder
Die Kleiderkammer in Schmelz-Limbach im DRK-Haus öffnet ab dem
18.05.2020 wieder wie gewohnt von 16.00 bis 19.00 Uhr. Aufgrund
der Corona-Vorschriften erfolgt die Abgabe von Spenden von 14.30
bis 15.30 Uhr.
Weiterhin müssen die Corona-Vorgaben eingehalten werden, d. h.
Mund-Nase-Schutz und 2 m Mindestabstand. Wir weisen darauf hin,
dass nur an Bürger aus der Gemeinde Schmelz Spenden ausgege-
ben werden können.
Team Kleiderkammer

Änderung Erreichbarkeit
Bürgertelefon ab Montag, 11.05.2020
Das Bürgertelefon des Landkreises Saarlouis ist ab dem 11.05.2020
von Montag bis Freitag, 9:00 bis 15:00 Uhr, unter der Rufnummer
06831/444-6655 erreichbar.
Wir bitten dies zu beachten.

Amtsgericht Lebach
4 K 18/19 - Beschluss - Terminbestimmung - Im Wege der Zwangs-
vollstreckung soll am Freitag, 03. Juli 2020, 09:00 Uhr, im Amtsge-
richt, Saarbrücker Straße 10, Saal 2, versteigert werden:
das im Grundbuch von Hüttersdorf, Blatt 7122, eingetragene Grund-
stück Lfd. Nr. 1, Gemarkung Hüttersdorf, Flur 25, Flurstück 124/1,
Wirtschaftsart und Lage: Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Im Klin-
ker, Größe: 482 m2.

Der Versteigerungsvermerk wurde am 03.09.2019 in das Grundbuch
eingetragen.
Verkehrswert: 84.900,00 Euro
Die Anschrift des Objekts lautet: Im Klinker 1, 66839 Schmelz-Hüt-
tersdorf
Objektbeschreibung: Grundstück bebaut mit Einfamilienhaus, Ne-
bengebäude und Garage
Details - ohne Gewähr: Einfamilienhaus, zweigeschossig, nicht
unterkellert, einseitig angebaut, Baujahr 1981 (fiktiv), stark moder-
nisierungsbedürftig
EG: Flur, 2 Zimmer, Küche, Dusch-Bad, WC, Waschraum, ca. 68 qm
OG: Flur, 4 Zimmer, Küche, Bad, separates WC, ca. 97 qm
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht spä-
ter als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berech-
tigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung
zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch glaubhaft
machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller oder bei einer
Insolvenzverwalterversteigerung der Insolvenzverwalter wider-
spricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht berück-
sichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem An-
spruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine Be-
rechnung des Anspruchs - getrennt nach Hauptforderung, Zinsen
und Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Niederschrift
der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vor bezeichneten Ver-
steigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweili-
ge Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht den
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.
Bieter haben auf Verlangen im Termin an das Gericht Sicherheits-
leistung i. H. v. mindestens 10 % des Verkehrswertes zu leisten.
Die Sicherheitsleistung kann neben Bundesbankschecks, durch
Kreditinstitute ausgestellte Verrechnungsschecks und Bürgschaft
nur noch durch Überweisung auf das Konto der Gerichtskasse
(IBAN: DE90 5901 0066 0000 5066 68, BIC: PBNKDEFF590) unter
Angabe des Aktenzeichens wirksam geleistet werden. Eine Bar-
leistung ist nicht mehr möglich.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteigerungs-
objekte im Internet unter www.zvg-portal.de, www.zvsaar.de und
www.immobilienpool.de.

Amtsgericht Lebach
4 K 14/19 - Beschluss - Terminbestimmung - Im Wege der Zwangs-
vollstreckung sollen am Freitag, 10. Juli 2020, 09:00 Uhr, im Amts-
gericht Lebach, Saarbrücker Straße 10, Saal 2, versteigert werden:
die im Grundbuch von Limbach (Schmelz), Blatt 3157, eingetrage-
nen Grundstücke
Lfd. Nr. 1, Gemarkung Limbach (Schmelz), Flur 20, Flurstück 220/
30, Wirtschaftsart und Lage: Gebäude- und Freifläche, Wohnen,
Bahnhofstraße, Größe: 342 m2

Lfd. Nr. 2, Gemarkung Limbach (Schmelz), Flur 20, Flurstück 220/
31, Wirtschaftsart und Lage: Gebäude- und Freifläche, Wohnen,
Bahnhofstraße, Größe: 119 m2

Der Versteigerungsvermerk wurde am 02.09.2019 in das Grundbuch
eingetragen.
Verkehrswert: 111.700,00 Euro (lfd. Nr. 1) und 2.100,00 Euro (lfd.
Nr. 2)
Gesamtverkehrswert: 113.800,00 Euro
Die Anschrift des Objekts lautet: Bahnhofstraße 10, 66839 Schmelz-
Limbach
Objektbeschreibung: Grundstück bebaut mit Mehrfamilienhaus
sowie Grundstück als Gartenland
Details - ohne Gewähr: Mehrfamilienhaus, zweigeschossig, unter-
kellert, beidseitig angebaut (Mittelhaus) ausgebautes Dachgeschoss,
mit Anbau (unterkellerte Terrasse), Baujahr 1925/2001
EG: Diele, Bad, Wohn-Schlafzimmer, Essküche, Terrasse, ca. 60,27 qm
OG: Diele, Bad, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, ca. 49,92 qm
DG: 3 Zimmer, Bad (Rohbau), ca. 37,48 qm
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht spä-
ter als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berech-
tigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung
zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch glaubhaft
machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller oder bei einer
Insolvenzverwalterversteigerung der Insolvenzverwalter wider-
spricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht berück-
sichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem An-
spruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine Be-
rechnung des Anspruchs - getrennt nach Hauptforderung, Zinsen
und Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Niederschrift
der Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vor bezeichneten Ver-
steigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweili-
ge Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht den
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.
Bieter haben auf Verlangen im Termin an das Gericht Sicherheits-
leistung i. H. v. mindestens 10 % des Verkehrswertes zu leisten.
Die Sicherheitsleistung kann neben Bundesbankschecks, durch
Kreditinstitute ausgestellte Verrechnungsschecks und Bürgschaft
nur noch durch Überweisung auf das Konto der Gerichtskasse
(IBAN: DE90 5901 0066 0000 5066 68, BIC: PBNKDEFF590) unter
Angabe des Aktenzeichens wirksam geleistet werden. Eine Bar-
leistung ist nicht mehr möglich.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteigerungs-
objekte im Internet unter www.zvg-portal.de, www.zvsaar.de und
www.immobilienpool.de.

Amtsgericht Lebach
4 K 12/19 - Beschluss - Terminbestimmung - Im Wege der Zwangs-
vollstreckung soll am Freitag, 10. Juli 2020, 10:30 Uhr, im Amtsge-
richt Lebach, Saarbrücker Straße 10, Saal 2, versteigert werden:
das im Grundbuch von Bettingen, Blatt 4730, eingetragene Grund-
stück Lfd. Nr. 1, Gemarkung Bettingen, Flur 14, Flurstück 179/14,
Wirtschaftsart und Lage: Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Markt-
straße, Größe: 197 m2.

Der Versteigerungsvermerk wurde am 13.06.2019 in das Grundbuch
eingetragen.
Verkehrswert: 59.000,00 Euro
Objektbeschreibung: Zweifamilienhaus
Die Anschrift des Objekts lautet: Marktstraße 62, 66839 Schmelz-
Bettingen
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Objektbeschreibung: Grundstück bebaut mit 1- bis 2-Familienhaus,
Stellplatz
Details - ohne Gewähr: beidseits angebautes Mehrfamilienwohn-
haus (frühere Teilnutzung als Bäckerei), Baujahr geschätzt 1910,
Gesamtwohnfläche ca. 176 qm (KG, EG, DG), Baumängel und Bau-
schäden, umfassender Renovierungs-, Sanierungs- und Modernisie-
rungsbedarf, längere Zeit leerstehend
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht spä-
ter als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berech-
tigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung
zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch glaubhaft
machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller oder bei einer
Insolvenzverwalterversteigerung der Insolvenzverwalter wider-
spricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht berück-
sichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem An-
spruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine Be-
rechnung des Anspruchs - getrennt nach Hauptforderung, Zinsen
und Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Niederschrift
der Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vor bezeichneten Ver-
steigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweili-
ge Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht den
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.
Bieter haben auf Verlangen im Termin an das Gericht Sicherheits-
leistung i. H. v. mindestens 10 % des Verkehrswertes zu leisten.
Die Sicherheitsleistung kann neben Bundesbankschecks, durch
Kreditinstitute ausgestellte Verrechnungsschecks und Bürgschaft
nur noch durch Überweisung auf das Konto der Gerichtskasse
(IBAN: DE90 5901 0066 0000 5066 68, BIC: PBNKDEFF590) unter
Angabe des Aktenzeichens wirksam geleistet werden. Eine Bar-
leistung ist nicht mehr möglich.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteigerungs-
objekte im Internet unter www.zvg-portal.de, www.zvsaar.de und
www.immobilienpool.de.

UPDATE - Erneuerung der B 269
zwischen Hüttersdorf und Nalbach

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird ab Montag, 11. Mai
2020, einen weiteren Bauabschnitt im Zuge der Deckenerneuerung
auf der B 269 zwischen Hüttersdorf und Nalbach beginnen.
Geplant ist die Erneuerung des Asphaltoberbaus in einer Stärke von
ca. 12 cm.
Betroffen ist der Abschnitt auf der B 269 zwischen der Einmündung
Sportplatzstraße und dem Kreisverkehr Nalbach.
Die Arbeiten werden aufgrund zu geringer Fahrbahnbreite unter
Vollsperrung durchgeführt.
Der Verkehr wird wie im vorangegangenen Abschnitt über Nalbach,
Bilsdorf, Körprich nach Hüttersdorf umgeleitet. In Gegenrichtung
wird der Verkehr aus Hüttersdorf kommend am Kreisel Körprich über
Bilsdorf nach Nalbach umgeleitet.
Der Schwerverkehr wird großräumig über Saarwellingen, Hoxberg
und Lebach geführt.
Die Bauzeit für die Erneuerung der Fahrbahn beträgt ca. 3 Wochen.
Zudem wird ab dem 15. Mai 2020 ab 7:00 Uhr bis zum 18. Mai 2020
ca. 20:00 Uhr der Kreisverkehr Nalbach voll gesperrt.
Hier ist ebenso die Erneuerung des Asphaltoberbaus in einer Stär-
ke von ca. 12 cm vorgesehen.
In dieser Zeit wird der Verkehr innerörtlich über Diefflen, Nalbach-
Piesbach umgeleitet. Die weiträumige Umleitung für den LKW-Ver-
kehr bleibt bestehen.
Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, auf die Verkehrsmeldun-
gen im Rundfunk zu achten, etwaige Störungen bei der Routenpla-
nung zu berücksichtigen und angemessene Fahrzeit für die Umlei-
tungsstrecke einzuplanen.
Die Baumaßnahme wurde im Vorfeld mit den Unternehmen des öf-
fentlichen Personennahverkehrs abgestimmt. Sie hat Auswirkun-
gen auf die Linienführung des Busverkehrs. Über die Verlegung von

Haltestellen und die Änderung von Fahrtrouten informiert der Lini-
enbetreiber.
Der Landesbetrieb für Straßenbau rechnet bei geeigneter Witterung
mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme Ende Mai 2020.

Schrittweise Wiedereröffnung
der Sozialen Dienste der Caritas
Persönliche Beratung nun wieder möglich - Der Caritasverband
Saar-Hochwald e. V. hat seit dieser Woche seine Beratungsstellen
in Saarlouis, Dillingen und Lebach wieder für den direkten Kontakt
und die dringendsten Bedarfe seiner Klienten geöffnet.
Bereits laufende Beratungen werden, wie in den vergangenen Wo-
chen, zunächst weiter in Form von Telefon- und Online-Beratung
fortgeführt. Für Erstgespräche oder wenn es der Beratungskontext
erfordert, können nun wieder persönliche Einzeltermine vereinbart
werden. Termine können durch eine Person und nur nach vorheri-
ger telefonischer Vereinbarung vergeben werden.
In der jetzigen Lage gilt es, Klienten wie Mitarbeitende so gut wie
möglich vor Infektionen zu schützen und das Infektionsrisiko zu
minimieren. Deshalb gilt in allen Beratungsstellen, unter Wahrung
der mittlerweile bekannten Abstands- und Hygieneregeln, zusätz-
lich die Pflicht, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Personen
mit akuten Erkältungssymptomen können weiterhin nur telefonisch
beraten werden.
Bei der Gestaltung der Wiedereröffnung orientiert sich der Caritas-
verband an den durch die Politik vorgegebenen derzeitig gültigen
Kontaktbeschränkungen. In der weiteren Ausweitung der Dienst-
stellen für den Publikumsverkehr werden wir uns an den politisch
festgelegten Lockerungen orientieren. Wenn Sie Beratungsbedarf
haben, rufen Sie bitte in einer unserer Dienststellen an.
Unter folgenden Nummern können Sie uns erreichen:
Caritas Beratungsdienste Saarlouis
Tel. 06831/93990 zu den Themen allgemeiner sozialer Dienst, Fami-
lienhilfe, Schwangerenberatung, Kur, Migration, Schulden, Sucht und
Abhängigkeit, Krisen, psychosozialer Dienst.
Caritas Beratungsdienste Dillingen
Tel. 06831/986940 zu den Themen Migration, Schulden, Sucht und
Abhängigkeit, Krisen, psychosozialer Dienst
Caritas Beratungsdienste Lebach
Tel. 06881/537102 zu den Themen Senioren und Seniorenpaten,
Schulden, Sucht und Abhängigkeit, Krisen, psychosozialer Dienst,
Schwangerenberatung.
Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum für die Landkreise Saar-
louis und Merzig-Wadern
Tel. 06835/607950 zu den Themen ambulantes Hospiz, palliative
Pflege, Beratung und Unterstützung

Informationen zu den Tafeln
Tafel Lebach öffnet wieder am 28. Mai
Die Tafel Lebach ist wieder ab Donnerstag, 28. Mai, geöffnet. Die
Ausgabe der Lebensmittel erfolgt nach Terminvereinbarung unter
tafel.lebach@gmx.de oder mobil 0176/19399188. Ganz herzlich dan-
ken wir der Aktion Mensch e. V. für die finanzielle Förderung der
Tafel Lebach.
Die Notausgabe der Tafel in der Geschäftsstelle der Caritas Leb-
ach, Mottener Straße 61, 66822 Lebach, ist bis zum 20. Mai nach
telefonischer Terminvereinbarung weiterhin geöffnet.
In der jetzigen Lage gilt es, Klienten wie Mitarbeitende so gut wie
möglich vor Infektionen zu schützen und das Infektionsrisiko zu
minimieren. Deshalb gilt in der Tafel Lebach, unter Wahrung der
mittlerweile bekannten Abstands- und Hygieneregeln, zusätzlich
die Pflicht eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.
Gleichzeitig bitten wir um Geldspenden für Menschen in Not, da-
mit wir auch weiterhin die Menschen schnell und unbürokratisch
unterstützen können (Kreissparkasse Saarlouis IBAN: DE58 5935
0110 0000 0783 29, Betreff: „Menschen in Not“).

Keine Annahme von Privat- und Gewerbeabfällen
bzw. gemischten Siedlungsabfällen von illegalen Ab-
fallentsorgungen an der AVA Velsen bis voraussicht-
lich 24. Mai 2020
Alternativen stehen zur Verfügung - Abfälle, die an der AVA Vel-
sen normalerweise mit Entsorgungsnachweis von Gewerbe- oder
Handwerksbetrieben, von Kommunen oder Privatpersonen angelie-
fert werden, können aus organisatorischen Gründen bis voraussicht-
lich 24. Mai 2020 nicht an der AVA Velsen angenommen werden.
Folgende alternative Abgabemöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Größere Mengen können von den o. g. Betrieben bzw. Kommunen
im genannten Zeitraum am EVS-Zwischenlager in Ormesheim (De-
ponie Ormesheim, Am Koppelwald (An der L 238), 66399 Mandel-
bachtal, angeliefert werden.
Kleinere Mengen können auch an den beiden EVS-Umladestatio-
nen abgegeben werden:
Deponie Illingen, Steinertshaus, 66557 Illingen, bzw. Deponie Mer-
zig-Fitten, Walswieser Straße, 66663 Merzig.
Sollte die o. g. Regelung verlängert werden müssen, sind aktuel-
le Informationen auf der Homepage des EVS unter www.evs.de
zu finden. Hier sind auch die jeweils geltenden Öffnungszeiten
der EVS-Anlagen veröffentlicht.
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Sprechstunden des
Pflegestützpunktes
Bis auf Weiteres finden
keine Beratungstermine

des Pflegestützpunktes im „Alten Zoll-
haus“ in Schmelz statt.
Über die regulären Sprechzeiten hinaus
ist der Pflegestützpunkt in Saarlouis un-
ter der Telefonnummer 06831/120630 und
im Internet unter www.psp-saar.net zu er-
reichen.

Sprechstunde der Schuldnerberatung
in der Gemeinde Schmelz
Die im alten Zollhaus in Schmelz stattfindende Erstberatung
der Schuldnerberatung des Caritasverband Saar-Hochwald e.
V. wird bis auf Weiteres ausgesetzt.
Die Schuldnerberatung ist ausschließlich telefonisch unter der
Nummer 06881/537102 erreichbar.

Ende des amtlichen Teiles

Politische Parteien

SPD-Gemeindeverband Schmelz
Gruß und Dank zum Florianstag - Der Florianstag ist ein Festtag
der Feuerwehren. Gefeiert wird er jeweils am Sonntag vor oder nach
dem 4. Mai, dem eigentlichen Namenstag des heiligen Florian. Flo-
rian gilt als Schutzpatron der Feuerwehr. Im Landkreis Saarlouis ist
der Florianstag in der Gemeinde Schmelz einer der wenigen, der
auf so eine lange Tradition zurückblicken kann und heute immer
noch gebührend gefeiert wird. In diesem Jahr ist aufgrund der Co-
rona-Pandemie leider alles anders und der für Sonntag, 17. Mai 2020,
vorgesehene 51. Florianstag in Primsweiler musste leider abgesagt
werden.
Dennoch möchten wir die Gelegenheit nutzen und zu diesem An-
lass das ehrenamtliche Engagement der Kräfte unserer Freiwilli-
gen Feuerwehr ausdrücklich würdigen: einerseits für die Sicher-
heit der Menschen in der Gemeinde Schmelz, andererseits aber auch
für die Unterstützung und das Einbringen in das Dorfleben. Danke,
dass Ihr für uns da seid!
Josef Christ, Vorsitzender

Evangelische Kirchengemeinde
Lebach-Schmelz
Liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Gemeindeglieder,
Gottesdienste können wieder gefeiert werden. Sonstige Veranstal-
tungen aber dürfen noch nicht stattfinden. Auch die Gottesdiens-
te werden, wie Sie aus den Medien erfahren haben, unter Beach-
tung der Hygieneregeln stattfinden. Anhand der Kriterien der EKD
hat das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Lebach-Schmelz ein
Konzept erarbeitet, wie wir die Hygienemaßstäbe in unserer Kirche
vor Ort umsetzen und einhalten können.
Präsenz-Gottesdienste
Sie sind herzlich eingeladen zu Gottesdiensten an Pfingsten.
So., 31.05. 09.30 Uhr Gottesdienst

11.00 Uhr Gottesdienst
Mo, 01.06. 09.30 Uhr Gottesdienst

11.00 Uhr Gottesdienst
Wir müssen im Gottesdienst die Abstandsregeln einhalten, das be-
deutet, dass wir nur einer begrenzten Anzahl von Personen Zutritt
gewähren dürfen. Damit aber niemand abgewiesen werden muss,
bitten wir Sie, sich zum Gottesdienst anzumelden, telefonisch oder
per Email. So weiß jede und jeder, wann er den Gottesdienst mitfei-
ern kann.
Gottesdienst aus unserer Gemeinde im Internet - Ab Sonntag,
17.05.2020, 10.00 Uhr, können Sie unseren ersten Internet-Gottesdienst
ansehen. Sie finden diesen Gottesdienst auf unserer Homepage:
www.evangelisch-in-lebach.de oder www.evangelisch-in-schmelz.de.
Taufen - Auch für Taufen gelten die Hygienerichtlinien. Wir sind im
Presbyterium zu dem Schluss gekommen: Taufen mit Schutzmas-
ken und Sicherheitsabstand untergraben das Erleben dieses Sakra-
mentes. Die Taufe ist eine Symbolhandlung, deren Sinn erlebt wer-
den soll. Ohne Berührung, mit Mundschutz und Sicherheitsabstand,
werden wir der Aussage dieses Sakramentes nicht gerecht. Des-
wegen soll es Taufen nur in seelsorglichen Einzelfällen geben au-
ßerhalb des Hauptgottesdienstes. Wir bitten die Eltern darum, die
Taufe zu verschieben.
Trauungen - Auch für die Trauungen gelten die Hygienerichtlinien.
Maskenpflicht und Sicherheitsabstand müssen auch in diesen Got-
tesdiensten gewährleistet sein.
Weitere Angebote - Wenn Sie Unterstützung brauchen, melden Sie
sich bei uns. Wir helfen gerne beim Einkauf von Lebensmitteln,
Hygieneartikel oder Medikamenten. Außerdem stehen wir auch
gerne telefonisch zu einem Gespräch zur Verfügung.
Das Büro ist Montag bis Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr telefonisch
besetzt.
Im Internet (auf evangelisch im saarland) finden Sie life gestreamte
Gottesdienste aus dem Saarland.
Kontaktdaten:
Pfarrerin Andrea Sattler, Tel. 06881/2513, E-Mail: andrea.sattler@ekir.de
Gemeindesekretärin, Tel. 06881/5390580, E-Mail: lebach@ekir.de
Psychologin MA Petra Ferdinand-Storb, Tel. 0171/2029616, E-Mail:
petra.ferdinand-storb@ekir.de
Gemeindepädagoge Elmar Schützek, E-Mail: elmar-
schuetzek@ekir.de
Alle aktualisierten Angebote finden Sie auf unserer Internetseite:
www.evangelisch-in-lebach.de oder www.evangelisch-in-
schmelz.de.
Ich grüße Sie mit den zuversichtlichen Worten des Paulus: „Nun
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Aber die Liebe ist
die Größte unter ihnen.“ 1. Kor. 13,13
Andrea Sattler

Kirchliche Nachrichten

Sven Fuchs
  Telefon 0170 7071404
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Dorf im BohnentalGemeindebezirk
Ortsvorsteher Manfred Buchheit, Lindscheider Str. 7, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 88 / 51 30

PrimsweilerGemeindebezirk
Ortsvorsteher Hans Siedlaczek, Jahnstraße 26, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 81 / 12 09

LimbachGemeindebezirk
Ortsvorsteher Bernhard Zimmer, Schleitstraße 12, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 87 / 15 19

HüttersdorfGemeindebezirk
Ortsvorsteher Bernd Valentin, Heldstraße 48, 66839 Schmelz,
Tel. 0 68 87 / 8 84 19

Freie evangelische Gemeinde Lebach
Dillinger Straße 80, Tel. (06838) 3662, Internet: www.lebach.feg.de,
Mail: info@lebach.feg.de
Sonntag, 17. Mai 2020
Jesus sagt: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter
eurer Last leidet! Ich werde euch Frieden geben.“ (Die Bibel)
An Jesus glauben heißt mit ihm leben, ihm zu vertrauen und damit
zu rechnen, dass er mit uns unterwegs ist und uns an sein Ziel brin-
gen wird.
Alle, die mühselig und beladen sind, alle, die in dieser Coronazeit
Angst haben oder gar erkrankt sind, alle, die unter ihrer Schuld und
Unzulänglichkeit leiden, dürfen kommen;
Jesus kümmert sich, Jesus hilf, Jesus heilt, Jesus vergibt;
Jesus ist da!
Gott, du Quelle des Lebens, du Atem unserer Sehnsucht, du Urgrund
alles Seins, segne uns mit dem Licht deiner Gegenwart, das unse-
ren Ängsten standhält.
Segne uns, damit wir ein Segen sind und mit zärtlichen Händen,
einem hörenden Herzen, mit offenen Augen und mutigen Schritten
dem Frieden den Weg bereiten.
(Katja Süß)
Wir laden zu unserem Telefongottesdienst ein und geben gern die
Zugangsdaten weiter.
Sonntag, 10:10 Uhr
Mittwoch, 19:25 Uhr
Und klicken Sie doch einfach mal auf unsere Internetseite.
Wir wünschen Ihnen eine gute Woche unterm Schutz unseres Herrn!

Neuapostolische Kirche
Heidestraße 6, Schmelz
So., 17.05. 10.00 Uhr zuhause: Zentralübertragungsdienst aus

Dortmund
Mi., 20.05. 19.30 Uhr zuhause: kein Gemeindeübertragungsdienst

mit Telefonkonferenz
Do., 21.05. 10.00 Uhr zuhause: Zentralübertragungsdienst aus

Dortmund
Aufgrund der Corona-Pandemie ist unser Kirchengebäude ge-
schlossen.
Gottesdienste finden zurzeit per Internet-Übertragung auf Youtube
und mittwochs auch unter der bekannten Einwahl unserer Gemein-
detelefonkonferenz statt.
Link zum Youtube-Kanal: www.videogottesdienst.nak-west.de
Wir laden alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu
herzlich ein.

Neues aus der KÖB St. Marien
Wir haben demnächst wieder vor Ort für Sie geöffnet und zudem un-
ser Angebot um einen Online-Katalog erweitert. Dort ist unser gesam-
ter Medienbestand verzeichnet und Sie können sich in aller Ruhe von
Zuhause aus nach Medien, die Ihnen vor Ort in unserer KÖB zur Verfü-
gung stehen, umsehen, gerne auch bereits vormerken lassen usw. Die
Wiedereröffnung geben wir im eOPAC rechtzeitig bekannt.
In der Detailanzeige wird Ihnen der Ausleihstatus angezeigt.
Unseren Online-Katalog eOPAC finden Sie im Internet unter: htt-
ps://www.bibkat.de/koeb-st-marien-schmelz oder über die Home-
page der Pfarreiengemeinschaft Schmelz.
Corona bedingt haben wir Regeln und Hinweise vor dem Betreten
der KÖB erstellt: Mundschutz ist Pflicht; mindestens 1,5 m Abstand
halten; Einlass bis zu 4 Besucher; Eingang durch den Hauptein-
gang, Ausgang durch den Notausgang
Öffnungszeiten: Mittwoch von 16:00 bis 17:00 Uhr und von 19:00
bis 20:00 Uhr nur nach Terminabsprache; von 17:00 bis 19:00 Uhr
normale Öffnungszeit ohne Termin. Sonntag von 11:00 bis 12:00
Uhr nur nach Terminabsprache; nur Bring- und Ausleihe, kein län-
geres Verweilen derzeit erlaubt. Team der KÖB St. Marien Schmelz

Angelsportverein Schmelz 1929 e. V.
www.asvschmelz.de
Unser Vatertagsfischen am 21.05.2020 kann aufgrund der aktuellen
Situation leider nicht stattfinden. „Ein Dorf angelt“ wird ebenfalls
am 11.06.2020 nicht stattfinden können. Einen Nachhol-Termin
werden wir frühstmöglich mitteilen. Der Vorstand

Katholische öffentliche Bücherei Hüttersdorf
(in der alten Schule hinter der Kirche)
Büchertausch an der Haustür - Wir bieten auch weiterhin für unse-
re Leserinnen und Leser mit Benutzerausweis folgenden Service
an: Sie rufen mich an oder Sie schreiben mir, wir vereinbaren einen
Termin, Sie stellen die Bücher, die Sie ausgeliehen haben, vor Ihre
Haustür und ich bringe Ihnen eine Auswahl zum Tausch. Unkomp-
liziert und ohne Kontakt - und dennoch hilfreich.
Kontakt: Luise Krämer, Tel. 87624 oder E-Mail: lui56@gmx.net
Wir planen, demnächst die Bücherei wieder zu öffnen und werden
Sie dann selbstverständlich rechtzeitig informieren.
Ihr Büchereiteam

Sportfreunde 1920 Hüttersdorf
www.sf-huettersdorf.de, www.sfh-jugend.de
Vorstand: Aufgrund der „Corona-Situation“ ist immer noch kein
Spielbetrieb möglich. Auf einem „außerordentlichen Verbandstag“
entscheiden nun die Vereine am 09. Juni, ob die Saison abgebro-
chen und unter welchen Voraussetzungen oder fortgesetzt wird.
Auch ein Trainingsbetrieb ist zzt. noch nicht möglich. Wann und in
welcher Form es weitergeht, darüber werden wir rechtzeitig infor-
mieren. Man kann aber davon ausgehen, dass nach dem Ausfall der
100-Jahrfeier unser beliebtes „Legro-Cup-Turnier“ auch ein Opfer
der Corona-Pandemie wird.

KÖB Bücherei „St. Willibrord“ Limbach
Liebe Leserinnen und Leser, wir planen derzeit unsere Bücherei in
Kürze wieder für Sie öffnen zu können. Ein entsprechendes Kon-
zept befindet sich in Vorbereitung. Es wird - wie fast überall - auch
bei uns Beschränkungen geben. Wir werden z. B. bis auf Weiteres
nur noch einmal wöchentlich (donnerstags) öffnen können. Zutritt
ist nur mit „Mund-Nasen-Maske“ gestattet. Wir werden voraussicht-
lich in der nächsten Ausgabe konkretere Angaben machen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bücherei-Team

Katholische öffentliche Bücherei Hüttersdorf
(in der alten Schule hinter der Kirche)
Büchertausch an der Haustür - Wir bieten auch weiterhin für unse-
re Leserinnen und Leser mit Benutzerausweis folgenden Service
an: Sie rufen mich an oder Sie schreiben mir, wir vereinbaren einen
Termin, Sie stellen die Bücher, die Sie ausgeliehen haben, vor Ihre
Haustür und ich bringe Ihnen eine Auswahl zum Tausch. Unkomp-
liziert und ohne Kontakt - und dennoch hilfreich.
Kontakt: Luise Krämer, Tel. 87624 oder E-Mail: lui56@gmx.net
Wir planen, demnächst die Bücherei wieder zu öffnen und werden
Sie dann selbstverständlich rechtzeitig informieren.
Ihr Büchereiteam

Die Wanderoase Bohnental öffnet wieder
Nachdem die Wanderoase Corona bedingt vorübergehend geschlos-
sen war, öffnen wir wieder am 18.05. Buchungen sind wieder möglich.
Ansprechpartner: Herr Rudi Blug, Tel. 06888/5312, Herr Aloisius
Berwanger, Tel. 06888/5508.

Die Bohnentaler Muske(l)tiere sind für Sie da
Liebe Bohnentaler/innen! Aufgrund der aktuellen Situation um das
Corona-Virus sind wir als Bohnentaler Muske(l)tiere gerne für Sie
da. Wir bieten einen Service für Menschen an, die sich aktuell nicht
in der Lage sehen, selbst einzukaufen oder sonstige wichtige Din-
ge zu erledigen. Wenn Sie Hilfe benötigen, dürfen Sie sich gerne
unter der Telefonnummer 06888/5810585 bei uns melden.
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Sie erreichen die Muske(l)tiere zu folgenden Zeiten: Montag bis
Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr. Außer-
halb dieser Zeiten können Sie auch eine Nachricht auf dem AB hin-
terlassen.
Auch wenn Sie als Helfer/in tätig sein wollen oder sich bei der Koordi-
nation der Hilfsangebote beteiligen wollen, melden Sie sich bitte un-
ter der oben genannten Nummer. Für weitere Fragen stehen Ihnen
auch gerne Ihre Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zur Verfügung.
Gemeinsam werden wir die nächsten Wochen meistern, gemäß dem
Motto der Muske(l)tiere: „Einer für alle - Alle für Einen“.

Was gibt’s zu tun?
Der Arbeitskalender für die Streuobstwiese - Mai
Die Obstwiesenpflege im Mai - Im Mai sollten schon viele Arbei-
ten auf den Streuobstwiesen abgeschlossen sein. Jetzt gilt es, die
Arbeiten der letzten Monate zu schützen. Der Monat Mai ist die
richtige Zeit sich mit den auf einer Streuobstwiese vorkommenden
„Schädlingen“ zu befassen. Natürlich hat jedes Tier, das wir auf
den Obstwiesen finden seine Daseinsberechtigung. Darum ist das
Wort „Schädling“ etwas unbedacht gewählt. Jedoch möchten wir
auch im Herbst die Früchte unserer Arbeit genießen, was uns dazu
veranlasst, die Bäume etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Der Apfelwickler (Cydia pomonella) ist der wohl bekannteste Mit-
esser auf den Streuobstwiesen. Er ist der „Wurm im Apfel“ und
kann einem die Ernte deutlich verschlechtern. Im Mai ist der richti-
ge Zeitpunkt, Pheromonfallen in die Apfelbäume zu hängen.
Hierdurch werden die männlichen Falter angelockt und man kann
die Flugaktivität des Apfelwicklers einschätzen. Diese ist für das
weitere Vorgehen extrem wichtig, da man hierdurch den Zeitpunkt
der Eiablage und das Auftreten der ersten Raupen abpassen kann.
Der Kleine Frostspanner (Operophtera brumata) ist hier schon
weiter in seiner Entwicklung. Die Raupen des Frostspanners kön-
nen jetzt schon auf den Blättern der Bäume zu finden sein. Die Rau-
pen sollten nun abgesammelt werden und eventuelle Gegenmaß-
nahmen getroffen werden.
Blattläuse (Aphidoidea) sind ebenfalls im Mai eventuell zu finden.
Hierauf sollten die Blätter der Bäume ebenfalls untersucht werden.
Die beste Möglichkeit gegen Blattläuse vorzugehen ist, den Fress-
feinden einen guten Lebensraum zu bieten. Nisthilfen für Insekten
sowie Totholzbestandteile auf der Wiese sind hier die richtigen
Maßnahmen um Florfliegen, Marienkäfer und Co. zu fördern.
Wollen Sie eine Obstwiese verkaufen, verpachten oder sind Sie selbst
auf der Suche nach einer Obstwiese? Dann schauen sie doch mal
unter www.gartenbauvereine.de auf der Streuobstbörse vorbei. Hier
finden sich, neben Flächenangeboten und -gesuchen, auch Infor-
mationen zur Berufsgenossenschaft, Haftpflicht sowie Musterpacht-
verträge, die den Einstieg in den Obstbau vereinfachen.
Bei weiteren Fragen steht der Streuobstkoordinator Felix Acker-
mann zur Verfügung unter ackermann@gartenbauvereine.de oder
telefonisch unter 06887/9032999.

Kaufmännisches Berufsbildungszentrum Saarlouis
Fachoberschule - Ihr qualifizierter Weg zur Fachhoch-
schulreife
Allgemeines: Die Fachoberschule qualifiziert ihre Schülerinnen und
Schüler in einem beruflich orientierten praxisnahen Bildungsgang
auf wissenschaftlicher Grundlage für das Studium an der Fachhoch-
schule. Die Betriebe schätzen diese Schulform, da sie ihren Absol-

venten gute Grundlagenkenntnisse für das Verständnis wirtschaft-
licher Zusammenhänge vermittelt.
Aufnahmevoraussetzungen:
Für die Klassenstufe 11:
- Mittlerer Bildungsabschluss oder für Schüler aus G8 nach der Klas-

senstufe 9 mit Versetzung in die Klassenstufe 10 und
- einjähriger Praktikantenvertrag im Bereich Wirtschaft und Ver-

waltung.
Abschlussberechtigungen:
- Studium an einer Fachhochschule der Bundesrepublik Deutschland
- Eintritt in die Klasse 11 des Oberstufengymnasiums
- Beginn einer Ausbildung im kaufmännisch-wirtschaftlichen Bereich
Anmeldungen zur Fachoberschule nimmt das Sekretariat des Kauf-
männischen Berufsbildungszentrums Saarlouis, 66740 Saarlouis, Im
Glacis 22, Tel. 06831/94610, seit dem 03.02.2020 von montags bis
freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr, nach Vorlage des Halbjahreszeug-
nisses und des Anmeldeformulars, entgegen.
Anmeldungen werden zurzeit auch per Mail (sekretariat@kbbzsaar-
louis.de) oder nach telefonischer Rücksprache entgegengenommen.
Das Anmeldeformular kann von der Homepage unserer Schule her-
untergeladen werden. Das Sekretariat ist, neben den oben angege-
benen Öffnungszeiten während des Schuljahres, auch in der ersten
und in der letzten Woche der Sommerferien 2020 Montag bis Frei-
tag in der Zeit von 8:00 bis 11:45 Uhr geöffnet.
www.kbbzsaarlouis.de

Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
Ihr qualifizierter Weg zur mittleren Reife
Allgemeines: Die Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
ersetzt ab dem Schuljahr 2020/2021 die Handelsschule. Es handelt
sich um eine zweijährige Berufsfachschule, die einen noch stärke-
ren Praxisbezug als die Handelsschule aufweist. Die Absolventen
der Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung werden in die
Lage versetzt, sich in betriebliche Zusammenhänge einzuarbeiten.
Während der Fachstufe I werden die Schülerinnen und Schüler ein
Betriebspraktikum absolvieren, um hautnah praktische Erfahrun-
gen zu sammeln. Am Ende der Fachstufe II steht eine zentrale Ab-
schlussprüfung, deren erfolgreiches Bestehen zum Erwerb des Mitt-
leren Bildungsabschlusses führt.
Aufnahmevoraussetzungen:
In die Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung kann aufge-
nommen werden, wer den Hauptschulabschluss erworben hat. Ein
bestimmter Notendurchschnitt (früher qualifizierter Hauptschulab-
schluss) ist nicht mehr erforderlich.
Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung geschafft! Was
dann?
- Besuch der Fachoberschule am KBBZ Saarlouis
- Eintritt in die Klasse 11 des beruflichen Gymnasiums unter der

Voraussetzung eines bestimmten Notenprofils
- Beginn einer Ausbildung im kaufmännisch-wirtschaftlichen Bereich
Anmeldungen zur Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
nimmt das Sekretariat des Kaufmännischen Berufsbildungszentrums
Saarlouis, 66740 Saarlouis, Im Glacis 22, Tel. 06831/94610, seit dem
03.02.2020 von montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr, nach
Vorlage des Halbjahreszeugnisses und des Anmeldeformulars,
entgegen.
Anmeldungen werden zurzeit auch per Mail (sekretariat@kbbzsaar-
louis.de) oder nach telefonischer Rücksprache entgegengenommen.
Das Anmeldeformular kann von der Homepage unserer Schule her-
untergeladen werden. Das Sekretariat ist, neben den oben angege-
benen Öffnungszeiten während des Schuljahres, auch in der ersten
und in der letzten Woche der Sommerferien 2020 Montag bis Frei-
tag in der Zeit von 8:30 bis 11:45 Uhr geöffnet.
www.kbbzsaarlouis.de
Das Lehrerteam des KBBZ Saarlouis freut sich auf Sie!

Allgemeine Nachrichten
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Mach mehr 
aus deinem 
Einkauf.

Aus deiner Region

in deinen REWE Märkten
Schmelz, Hüttersdorf und Limbach

Gültig vom 15.05.2020 bis 23.05.2020


